
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leimen, den 24.06.2011 
 
Jugendevent des BSV am 31.08.2011 
 
Wir, die Landesjugendsprecher, veranstalten im August ein Event für alle Jugendliche im 
Badischen Sportschützenverband und wir freuen uns, wenn auch du dabei bist! 
Das Event findet am 31.08.2011 im HolidayPark Hassloch/Pfalz statt.  
 
Der HolidayPark feiert seinen 40. Geburtstag und die Badische Schützenjugend feiert mit. 
Für dich heißt das: neue Fahrattraktionen, einzigartige Showevents und viele andere 
Aktionen.  
 
Freue dich unter anderem auf: 

• „Tanzende Fontänen“ – Wasserspaß für Groß und Klein 
• „Anubis Free Fall Tower“ – der 70 Meter hohe Free Fall Tower  
• „Expedition GeForce” – neun Mal in Folge Europas beste Stahlachterbahn 
• „Jim Pond“ – Europas einzige Wasser-Stunt-Show 

 
Dieses einzigartige Event kostet dich nur 15 EUR (Bankverbindung auf Anmeldeformular). 
Die restlichen Kosten sowie das Mittagessen übernimmt der BSV. 
Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Es gilt der Eingang der Anmeldungen. 
Damit diese Veranstaltung ohne Probleme über die Bühne geht, bitten wir dich, die 
nachfolgenden T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n  der Badischen Sportschützenjugend sowie 
die Parkordnung zu beachten. 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Die Landesjugendsprecher 
 
 
Die Anmeldung kann per Post an:  Badischer Sportschützenverband e.V.  

Badener Platz 2  
69181 Leimen  

oder per Fax an:    06224/147020 gesandt werden. 
 
Anmeldeschluss ist der 12. August 2011 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne per Mail an jugendsprecherbsv@gmx.de wenden. 
 
Anlage:  Teilnahmebedingungen der Badischen Schützenjugend 

Parkordnung (3 Seiten Stand 06/2007)  
Verbindliche Anmeldung 

An alle  
Schüler, Jugendliche und Junioren 
im Badischen Sportschützenverband 

BSV Geschäftsstelle 
Badener Platz 2 
69181 Leimen 
Telefon: 
06224/14700 
Fax: 
06224/147020 
eMail: info@bsvleimen.de 
Internet: www.bsvleimen.de 
              www.bsvjugend.de 



Teilnahmebedingungen der Badischen Schützenjugend 
 

1. Die Teilnehmer verpflichten sich, den Weisungen der Leiter/innen oder 
anderen Beauftragten der BSJ nachzukommen. Im Rahmen der örtlichen 
Gegebenheiten und unter Berücksichtigung des Alters des Teilnehmers wird 
ein Höchstmaß an persönlicher Bewegungsfreiheit gewährt. 

2. Der Genuss von Alkohol ist für Teilnehmer unter 18 Jahren strengstens 
verboten. 

3. Durch die schriftlich Anmeldung wird weiterhin anerkannt und erklärt, dass 
a) das Entfernen von der Gruppe nur mit Wissen und Genehmigung der 

Betreuer der Maßnahme zulässig ist (Zielort ist mitzuteilen); 
b) Nichtschwimmer sich nur in dem für sie markierten Bereich öffentlicher 

Bereich öffentlicher Frei- Hallenbäder aufzuhalten; 
c) das aufhalten sowie das Fahren mit Booten und anderen 

Wasserfahrzeugen in/auf Gewässern ohne offizieller Badeaufsicht ist 
für Schwimmer sowie Nichtschwimmer ohne Genehmigung und 
Anwesenheit einer oder mehrerer Aufsicht(en) strengstens untersagt. 

4. Die Badische Sportschützenjugend ist berechtigt, Teilnehmer, die den 
Anordnungen der Betreuer zuwiderhandeln, (z.B. Alkoholverbot) oder in 
irgendeiner Weise strafbare Handlungen begehen, auf deren Kosten nach 
Hause zuschicken. Bei minderjährigen Teilnehmern erklären die 
Erziehungsberechtigten mit ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular ihr 
Einverständnis zu solch einer Maßnahme und verpflichten sich zugleich, alle 
hierdurch entstehenden Kosten zu übernehmen. 

5. Die Badische Sportschützenjugend übernimmt keine Haftung bei 
Beschädigung, Unglücksfällen, Verlusten, oder sonstigen Unregelmäßigkeiten. 
Das Beförderungsrisiko trägt der Teilnehmer. Wir werden versuchen einige 
Sammelpunkte zu organisieren. Weitere Infos bekommt ihr mit der 
Teilnahmebestätigung. 

6. Alle Teilnehmer sind lediglich nach den Bestimmungen der persönlichen 
Kranken- bzw. Sportunfallversicherung der Vereine versichert. 

7. Termine, Preise und Leistungen entsprechen dem Stand der Ausschreibung. 
Programm- und Preisänderung durch Erhöhung der Unterkunftspreise und 
Irrtümer des Veranstalters sind vorbehalten. Eine solche nachträgliche 
Änderung begründet keinerlei Ersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber 
der Badischen Schützenjugend im BSV. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
für Besucher im Holiday Park 
 
Herzlich willkommen! 
   
Im Holiday Park beginnen für Sie einige Stunden des Entdeckens und Erlebens. Bei aller Freude 
bitten wir Sie, die auch sonst übliche Rücksicht und Vorsicht nicht außer Acht zu lassen.  Um allen 
Besuchern ungetrübte schöne Stunden in unserem Park zu ermöglichen, gelten für die Benutzung des 
Parkgeländes einschließlich unseres Parkplatzes die Regeln unserer Parkordnung zu deren 
Einhaltung Sie sich mit Benutzung von Parkplatz und Parkgelände verpflichten.  
  
  
Parkordnung 
   
1. Parken  
  
Auf unserem Parkgelände gelten ausschließlich die Regeln und Zeichen der Straßenverkehrsordnung 
(StVO)  
  
Den Anweisungen unseres Ordnungspersonals auf dem Parkgelände ist Folge zu leisten.  
  
Die Parkgebühr wird für den zur Verfügung gestellten Parkraum (Parkplatz), nicht aber für die 
Bewachung des Fahrzeuges erhoben, Sichern Sie daher beim Verlassen Ihr Fahrzeug unbedingt 
ordnungsgemäß ab. Bitte melden Sie ggf. aufgetretene Schäden an Ihrem Fahrzeug vor verlassen 
des Parkplatzes unserem Personal.  
  
  
2. Plaketten  
  
Als kleines Dankeschön für Ihren Besuch und als Erinnerung an diesem Tag werden wir während 
Ihres Aufenthaltes eine Plakette (Sticker) unseres Parks mit aller Sorgfalt an der Heckscheibe Ihres 
Fahrzeugs befestigen. Falls Sie diese Plakette wider Erwarten nicht befestigt haben möchten, legen 
Sie bitte Ihren Parkschein deutlich sichtbar auf die hintere Ablage Ihres Fahrzeuges. Finden wir diesen 
nicht vor, gehen wir davon aus, dass Sie sich mit dem Abstellen Ihres Fahrzeugs auf unserem 
Parkplatz damit einverstanden  erklären, dass eine solche Plakette angebracht wird.  
  
  
3. Parkbesuch  
  
Der Freizeitpark darf nur mit gültigen Eintrittskarten an den gekennzeichneten Eingängen für Besucher 
betreten werden. Die Eintrittskarten sind während des Aufenthalts aufzubewahren und auf Verlangen 
vorzuzeigen. Die Eintrittsberechtigung erlischt bei dem Verlassen des Parkgeländes.  
  
  
4. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen  
  
Hunde sind willkommene Gäste, müssen aber geführt werden. Andere Haustiere dürfen nicht 
mitgebracht werden.  
Zu Showvorführungen, Fahrattraktionen und den besonders gekennzeichneten Bereiche des Parks 
haben Hunde keinen Zutritt. Jede Verunreinigung unseres Parks durch die Hunde muss von den 
Hundebesitzern beseitigt werden. Reinigungssets für Hunde sind obligatorisch (pro Hund ein Set) und 
gegen ein kleines Entgelt  an unseren Kassen zu erwerben.  
  
  
• Die feuerpolizeilichen Vorschriften sind im Parkgelände unbedingt zu beachten. Das Rauchen ist in 
allen Gebäuden und im Waldgelände des Parks nicht gestattet.  



  
• Das Mitführen von Waffen oder gefährlichen Gegenständen (z.B.  Sprengstoff, Feuerwerkskörper, 
Pistolen, Messer, Ketten, Schlagringen etc.) auf dem Parkgelände ist verboten.  
  
• Den Anordnungen der Parkpersonals ist unbedingt Folge zu leisten.  
  
• Jede Belästigung anderer Parkbesucher muss vermieden werden (z.B. das mutwillige Lärmen und 
lautstarker Betrieb von Kofferradios und Kassettenrecordern)  
  
  
5. Benutzung der Einrichtungen und Attraktionen im Freizeitpark  
  
Die Einrichtungen und Attraktionen im Holiday Park stehen Ihnen im Rahmen der jeweiligen 
ergänzenden Benutzungsordnungen (siehe Benutzerhinweise und Benutzeranleitungen vor Ort) zur 
Verfügung. Diesen Benutzerordnungen ist ebenso wie den Anweisungen des Bedienungspersonals 
Folge zu leisten. Sollten Sie die Benutzerordnung sowie die Anweisung des Bedienungspersonals 
missachten, so können wir bzw. das Bedienungspersonal Sie von der Benutzung der Einrichtung oder 
Attraktionen ausschließen, ohne dass dadurch Ersatzanspruch Ihrerseits begründet wird.  
  
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unsere Fahrattraktionen in der Regel 15 Minuten vor dem 
offiziellem Schließen des Parks oder der zu den angeschlagenen Zeiten die Eingänge verschließen 
und nur noch bereits wartende Gäste die Fahrt beenden.  
  
  
6. Benutzung der Spielplätze  
  
Die Benutzung von Spielgeräten, Spielwiesen und ähnlichen Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr, 
zur Haftungsgrenze siehe Nr. 8  
  
  
7. Aufsichtspflicht  
  
Wir erinnern alle Eltern und Begleitpersonen von Gruppen an Ihre Aufsichtspflicht, da Sie bei 
Verletzungen der Aufsichtspflicht für alle Schäden, die durch die zu Beaufsichtigenden entstehen, 
haften.  
  
  
8. Haftungsbegrenzungen  
  
a)  Bei einer uns zurechenbaren Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der 
Besucher haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
  
Für sonstige Schäden gilt folgendes:  
  
Für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungshilfen beruhen, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
  
Für Schäden, die auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten infolge einfacher Fahrlässigkeit 
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungshilfen beruhen, ist die Haftung auf den 
vorhersehbaren vertragstypischen schaden begrenzen.  
  
Schadensansprüche für sonstige Schäden bei der Verletzung von Nebenpflichten oder nicht 
wesentlichen Pflichten im Falle einfacher Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Soweit  die Haftung uns 
gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Haftung unserer Angestellter, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
  
  



9. Schadensmeldungen  
  
Alle Einrichtungen im Park werden sorgfällig gepflegt und überwacht. Sollten Sie dennoch zu Schaden 
kommen, melden Sie den Schaden bitte vor dem Verlassen des Parkgeländes bei unserer 
Information.  Melden Sie sich bitte auch dann, wenn Grund zur Annahme besteht, dass aus einem 
Vorkommnis vielleicht später ein Schaden entstehen könnte. Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse 
einen etwaigen Schaden entsprechend anzuzeigen, da auf diesem Wege Unklarheiten über das 
schädigende Ereignis und unsere Verantwortlichkeit hierfür vermieden werden können.  
  
  
10. Werben und Anbieten von Waren und Leistungen  
  
Werbung auf dem Gelände und auf den Parkplätzen des Parks, wie auch das Anbieten von Waren 
und Dienstleistungen, sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Geschäftsleitung 
gestattet. Dies gilt auch für die Durchführung von Meinungsumfragen und Zählungen.  
  
  
11. Film- und Fotografierverbot  
  
Jede Aufnahme von Bild- oder Tonträger bedarf, außer zu privaten Zwecken, der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung der Geschäftsleitung.  
  
  
12. Hausrecht  
  
Die Parkleitung besitzt uneingeschränktes Hausrecht. Sie ist berechtigt, den Zutritt in den Park, zum 
Parkplatz und zu allen vom Holiday Park genutzten Flächen, seien sie umzäunt oder nicht, zu 
verwehren. Sie ist auch berechtigt, entschädigungslos Parkverweise auszusprechen, wenn hierfür 
wichtige Gründe vorliegen; dies gilt insbesondere für Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss 
stehen, gegen Anweisungen unseres Personals oder gegen seiner Parkordnung oder die 
Benutzungsordnung der einzelnen Einrichtungen verstoßen.  
  
  
 
Stand 06/2007 



 
 
 
 
 
 
ANMELDUNG 
Anmeldeschluss ist der 12. August 2011 
 
 
 
Hiermit melde ich mich / meine(n) / unsere(n) Tochter / Sohn verbindlich zum  
 
Jugendevent 2011 am 31.08.2011 in Hassloch an. 
 
 
 
Vor- und Nachname:  ________________________________________________________ 
 
Straße, PLZ/Ort:  ________________________________________________________ 
 
Tel. privat:   ________________________________________________________ 
 
geb. am:   ________________________________________________________ 
 
Verein:    ________________________________________________________ 
 
Essen:    ����  Wickie-Menü  (Chicken Nuggets, Pommes, 1 Softgetränk) 

����  Maja-Menü  (Bratwurst, Pommes, 1 Softgetränk) 
    ����  Willi-Menü  (Burger 100% Rindfleisch, Pommes, 1 Softgetränk) 
    ����  Flip-Menü  (Pasta mit Tomatensoße, 1 Softgetränk) 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Teilnehmers (über 18 J.) oder eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Die Anmeldung kann per Post an: 
 
Badischer Sportschützenverband e.V.  
Badener Platz 2  
69181 Leimen  
 
oder per Fax an  
 
06224/147020 gesandt werden. 
 

Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Es gilt der Eingang der Anmeldungen. 
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne per Mail an jugendsprecherbsv@gmx.de 
wenden. 
 



B e i  T e i l n e h m e r n  u n t e r  1 8 - J a h r e n  
 
Bitte angeben, ob Allergien oder Medikamentenunverträglichkeiten bestehen oder sonstige Hinweise 
zu beachten sind. 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Letzte Tetanus – Schutzimpfung am:  ___________________ 

 
Während des Aufenthaltes werden wir unter folgender Telefonnummer zu erreichen sein / oder kann 
Nachricht gegeben werden an: 
 
 Tel:_______________________________________________________________________ 
 
Mein(e)/Unser(e) Sohn/Tochter darf an allen gemeinsamen, offiziellen Veranstaltungen 
(Wanderungen, Ausfahrten, Spiele) im Rahmen des Jugendevents teilnehmen: ja О nein О. 
 
Mein(e)/Unser(e) Sohn/Tochter ist Vegetarier/in: ja О nein О oder Veganer/in: ja О nein О. 
 
Ich/Wir gebe/n mein/unser Einverständnis, dass Name, Adresse und Telefonnummer in einer 
Teilnehmerliste veröffentlicht werden darf: ja О nein О. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die ALLGEMEINEN TEILNAHMEBEDIGUNGEN für dieses 
Jugendevent der Badischen Schützenjugend an und werde die Teilnahmegebühr bis zum  
12. August 2011 an Volksbank Heidelberg, Konto 290912 (BLZ 672 900 00),  
Inhaber: Badischer Sportschützenverband Jugendkonto  
Verwendungszweck: Jugendevent BSV Name, Vorname überweisen. 
 
 
 
_________________________         _____________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift der o. des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
B e i  T e i l n e h m e r n  ü b e r  1 8 - J a h r e n  
 
Bitte angeben, ob Allergien oder Medikamentenunverträglichkeiten bestehen oder sonstige Hinweise 
zu beachten sind. 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Letzte Tetanus – Schutzimpfung am:  ___________________ 

 
 
Ich bin Vegetarier: ja О nein О oder Veganer: ja О nein О. 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass mein Name, Adresse und Telefonnummer in einer Teilnehmerliste 
veröffentlicht werden darf.   ja О nein О. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die ALLGEMEINEN TEILNAHMEBEDIGUNGEN für dieses 
Jugendevent der Badischen Schützenjugend an und werde die Teilnahmegebühr bis zum  
12. August 2011 an Volksbank Heidelberg, Konto 290912 (BLZ 672 900 00),  
Inhaber: Badischer Sportschützenverband Jugendkonto  
Verwendungszweck: Jugendevent BSV Name, Vorname; Kurs überweisen. 
 
 
 
 
__________________________          ______________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift  


